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Vergewaltigung:

- AUSGEHVERBOT
FUR MANNER 2

Die Vertreterin der ‘politischen Frauen-
gruppe’ im St. Galler Gemeiderat hat es
gewagt, das Thema Vergewaltigung in den
Rat zu tragen. Sie forderte von der Stadt
finanzierte Selbstverteidigungskurse fiir
Frauen, Entschidigungen der 6ffentlichen
Hand fiir Taxifahrten nach Einbruch
der Dunkelheit und in abgelegene Woh-
nungen, sowie das Anrecht vergewal-
tigter Frauen auf eine von der Stadt
finanzierte Therapie.

Es ist doch offensichtlich, dass eine sol-
che Einstellung dusserst erniedrigend ist
und die frauenfeindliche Haltung Klar
aufzeigt. Es entspricht absolut ménn-
lichem Machtdenken, dass die Frau Ge-
fallen an seiner Gewalt haben konnte,
ja ihn dazu auffordere. Wiirde jedes An-
gebot gleich zu Besitz und Gewalt berech-
tigen, missten alle Ladendiebe und
Raubmorder straffrei ausgehen und Wa-
renhiuser und Banken etc. hitten sich vor
Gericht dafiir zu verantworten, die Ta-
ter provoziert zu haben.

Es ist klar, dass unter solchen Umstéin-
den sehr wenige Frauen eine Vergewal-
tigung anzeigen und daher die Dunkel-
ziffer zehnmal so hoch ist wie die ange-
zeigten Fille. Eine deutsche Statistik
besagt zudem, dass nur in 66% der An-
zeigen eine Verurteilung des Titers
folgt. Wenn also von 10% der Verge-
waltigungen wiederum nur 66% Verur-
teilungen gesprochen werden, heisst das
mit andern Worten, dass von 100 Tétern
nur rund 6 mit einer Verurteilung zu
rechnen haben. Eine Vergewaltigung ist
also fir den Titer eine ziemlich sichere
Angelegenheit!!

(=
ERST WENN SICH DIE EINSTELLUNG
GEGENUBER FRAUEN UND GEGEN-
UBER SEXUALITAT VERANDERT
HAT, ERST WENN DER MANN EINE
FRAU NICHT LANGER ALS EIGEN-
TUM UND OBJEKT BETRACHTET
UND EINE GLEICHSTELLUNG DER
GESCHLECHTER IN ALLEN KOPFEN
ALS LEBENSNOTWENDIG BEGRIF-
FEN WIRD, WIRD ES WENIGER VER-
GEWALTIGER GEBEN.

(.-)

MOTIONSBEGRUNDUNG MARINA
WIDMER, SITZUNG VOM 8. JUNI 1982

Betr.: Offentlicher Beitrag zur Verbes-
serung der personlichen Bewe-
gungsfreiheit von Frauen.

Obwohl Frauen téglich vergewaltigt wer-
den, wird dieses Problem in der Offent-
lichkeit so gut wie gar nicht diskutiert
und es findet sich auch wenig Litera-
tur zu diessm Thema. Da es jedoch ab-
solut notwendig ist, Vergewaltigung als
soziales Problem bewusst zu machen
und auch in diesem Rat zu thematisie-
ren, werde ich im folgenden in meiner
Motionsbegriindung zuerst einen allge-
mein-theoretischen Hintergrund vermit-
teln umdanach konkret auf die von uns
gestellten Forderungen einzugehen:
Vergewaltigung wird durch die Medien
als eine relativ vereinzelt auftretende
Haltung von krankhaft veranlagten Man-
nern dargestellt. Ist sie aber ein derart
seltenes Verbrechen wie man uns glauben
machen will? — Mord ist ein Beispiel
fir ein selten auftretendes Verbrechen,
und es wire unvorstellbar, ja paranoid,
wenn wir alle stindig Angst davor hitten,
ermordet zu werden. — Frauen aber
sind sich der Gefahr einer Vergewalti-
gung immer bewusst.

G

Durch diese Leugnung und Bagatelli-
sierung der Gewalt gegen uns Frauen,
wird es sehr schwierig, sich 6ffentlich zu
wehren. Eine Frau die es wagt iiber ihre
Vergewaltigung zu sprechen bricht ein Ta-
bu. Sie geht damit das Risiko ein, von ih-
rer Umgebung verachtet zu werden: Sie
sollte diese Schande erdulden und ver-
schweigen! Sie begegnet einer Welle von
Misstrauen: Eltern, Ehemann, Freunde
und Bekannte machen ihr Vorwiirfe.
Wendet sie sich an einen Arzt oder die
Polizei, wird an ihrer Glaubwiirdigkeit
gezweifelt und sie muss sich demiitigen-
den und voyeuristischen Befragungen aus-
setzen!

Dazu ein Bericht einer vergewaltigten
Frau:

~ “Nachdem ich vergewaltigt wurde, iiber-

wand ich mich, auf das Polizeirevier zu

gehen und erklirte dort: ‘Ich mochte eine
Vergewaltigung anzeigen.’ ‘Wessen Verge-
waltigung?’ fragten sie, ich antwortete:
‘Meine.” Da schaute mich der Polizist
von oben bis unten an und meinte: ‘Wer
will sie denn schon vergewaltigen?’”

()

Viele Polizisten glauben, dass Frauen
nach Vergewaltigungen verlangen und da-
ran ihren Spass haben. Ein hoher oster-
reichischer Polizeibeamter erkldrte in
einer Femsehdiskussion: “Es gibt gar
nicht genug Vergewaltiger fiir alle Frauen,
die danach verlangen.”

Solange Vergewaltigungen als ein tig-
liches Verbrechen auf der Strasse und
im Privatbereich stattfindet, ist es notig,
dass wir Frauen uns moglichst aktiv da-
gegen wehren konnen.

Da wir nicht 1000 Jahre warten wollen,
bis sich die gesellschaftlichen Bedingun-
gen von selbst gedndert haben, finden wir
es notwendig, Forderungen zu stellen,
welche im Rahmen dieses Rates liegen.
Wir wollen dem Problem der Vergewalti-
gung nicht linger mit Schweigen und
Betroffenheit begegnen, sondern die Mog-
lichkeit schaffen, uns aktiv davor zu
schiitzen.

Wie schon erwidhnt, zwingt die Angst vor

Vergewaltigungen die Frau dazu, auf

viele Dinge verzichten zu miissen. Sie wird

in ihrer Bewegungsfreiheit stark einge-
schrankt.

Ich mé6chte dazu noch einmal auf die im

April von der Polizei Ziirichs herausge-

gebenen Vorbeugungsmassnahmen fiir

Frauen hinweisen. Dort wird empfohlen:

— Schlecht ausgeleuchtete und wenig
begangene Orte sind allein zu meiden.

— Eine Frau soll nachts fiir den Weg zwi-
schen Tram und Haustir gute (weib-
liche) Gesellschaft suchen.

— Falls der Heimweg durch eine einsame
Gegend fiihrt, soll die Frau ein Taxi

— Das Autostoppen ist in der Dunkelheit
grundsdtzlich zu unterlassen.

Die Frauen missen also allein die Kon-
sequenzen fiir die Existenz eines Ver-
brechens tragen, an dem sie nicht schuld
sind. IThnen wird das einschrinkende,
passive Leben so anerzogen.

Dies sind wir nicht weiter gewillt hinzu-
nehmen!

Wir fordern daher die aktive Beteili-
gung der Offentlichkeit an diesem gesamt-
gesellschaftlichen Problem.

Es ist uns klar, dass im Rahmen dieses
Rates nur minimale Forderungen mog-
lich sind, doch zumindest diese sollten
ausgeschopft werden konnen!
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1. VON DER STADT FINANZIERTE
SELBSTVERTEIDIGUNGSKURSE
FUR MADCHEN UND FRAUEN:

Es ist fiir jede Frau wichtig, zu wissen,
dass sie sich gezielt zur Wehr setzen kann.
Dies erhoht nicht nur ihre Sicherheit,
sondern ldsst ihr auch mehr Bewegungs-
freiheit zu. Wir meinen, dass es lebens-
wichtig ist, dass Frauen ihr Recht auf
Verteidigung wahmehmen. Wir wollen
Frauen ermutigen, grundlegende Vertei-
digungstechniken zu erlernen.

Bei der Polizei und vor Gericht hat eine

Frau mit ihrer Klage oft nur Chancen,

wenn sie nachweisen kann, dass sie sich
gewehrt hat. Es soll daher auch im In-
teresse der Polizei liegen, wenn Frauen
lemen, sich zur Wehr zu setzen.

Wir fordern daher die 6ffentliche Finan-
zierung von Selbstverteidigungskursen fiir
Maidchen und Frauen.

In unsern Augen gibt jemand, der unsere
Forderung nicht unterstiitzt, offen zu,
‘dass er die Frau lieber als passives hilf-
loses Opfer sieht, denn als selbstbewuss-
ten sich wirksam zur Wehr setzenden
Menschen.

(Ginge man nach dem Verursacherprin-
zip, miisste eigentlich eher ein Ausgeh-
verbot fir Manner gefordert werden ...)
Damit sich die Frau jedoch nicht zuhause
einschliessen muss, soll sie die Moglich-
keit haben, abends ein Taxi zu beniitzen,
falls es kein offentliches Verkehrsmittel
in unmittelbarer Néhe ihrer Wohnung
gibt.

2. ENTSCHADIGUNG DURCH DIE OF-
FENTLICHE HAND AN FRAUEN,
FUR TAXIFAHRTEN NACH EIN-
BRUCH DER DUNKELHEIT UND IN
ABGELEGENE WOHNGEGENDEN:

Nebst der Forderung nach Selbstvertei-

digungskursen als langerfristige Massnah-

me, muss aber auch kurzfristig etwas ge-
tan werden: Die erwdhnten Richtlinien
der Zircher Polizei kommen nahezu
einem Ausgehverbot fiir Frauen gleich.

Es wird also auch hier zugegeben, wie

akut und allgegenwirtig die Gefahr ist.

Auch hier soll die Offentlichkeit ihrer
Mitverantwortung gewahr werden und fi-
nanziell fiir die Taxifahrten aufkommen.

Das oft gehorte Argument, auch ein Mann

miisste dann gratis fahren konnen,

schliesslich sei auch er von Uberfillen
bedroht, ist im ganzen Zusammenhang
gesehen ldcherlich:

Ich kenne keinen Mann, der tdglich mit

der Angst vor einem Raubiiberfall kon-

frontiert wird und daher nicht auszuge-
hen wagt! — ;

Es gibt zudem auch viel weniger poten-

tielle Rauber als Vergewaltiger ...

Mit dieser Massnahme wire zumindest je-

nen Vergewaltigungen vorgebeugt, welche

auf der Strasse von fremden Einzel- oder

Gruppentitern oft vorher geplant und

begangen werden. Fur die sehr hohe

Quote von Vergewaltigungsfillen im Be-

kanntenkreis oder auch in der Ehe

ist nur die Selbstverteidigung eine wirk-
same Moglichkeit der Verhinderung.

3. ANRECHT AUF EINE VON DER
STADT FINANZIERTE THERAPIE
NACH EINER VERGEWALTIGUNG:

Unsere dritte Forderung betrifft keine

Vorbeugungsmassnahme. Ist eine Verge-

waltigung erfolgt, leidet die betroffene

Frau unter starken psychischen Nach-

wirkungen, nicht nur von der Tat her,

sondern wie erwdhnt auch nech an den

Konsequenzen der Anzeige.

All dies ldsst sich schwer alleine ertra-

gen. Die vorhandenen Berichte von ver-

gewaltigten Frauen sind ein erschrecken-
des Zeugnis davon. Ofters begehen Frau-
en noch liangere Zeit nach der Tat einen

Selbstmordversuch, welcher Ausdruck

ihrer unbewiltigten Verzweiflung ist.

Wir fordern daher die Maglichkeit einer
von der Stadt finanzierten Therapie
fiir vergewaltigte Frauen.

Ich hoffe, dass durch meine Ausfithrun-
gen klar geworden ist, dass den Frauen
die schwerwiegenden Konsequenzen der
Vergewaltigungsproblematik nicht langer
stillschweigend aufgebiirdet werden kann.
Ich hoffe auch, dass die gesellschaftli-
che Bedingtheit der Vergewaltigung er-
kannt worden ist und nicht auch hier,
in diesem bis jetzt noch mehrheitlich von
Minnern zusammengesetzten Rat einfach
geleugnet wird.
Der Stadtrat machte es sich einfach mit
seiner Antwort: Er erklirte einfach, dass
die Erfiillung der gestellten Forderungen
nicht in der Kompetenz der 6ffentlichen
Hand ldgen. Damit ist fiir ihn das Prob-
lem erledigt. Auch aus den Reihen des
Gemeinderates wurden bloss drei Voten
laut, und die Motion wurde abgelehnt.
Jetzt ist das leide Thema wieder dort,
wo es hingehort: in der Privatspire
jeder einzelnen Frau. Marina Widmer
Herta Lendenmann
Bea Weder
Lisi Schegg



	Vergewaltigung : Ausgehverbot für Männer?

